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Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) - Arbeitsförderung - (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 1997, BGBl. I S. 594) 
 

 

§ 81 Grundsatz 
 

Fassung vom 18.12.2018 
Gültig ab: 01.01.2019  
Gültig bis: 28.05.2020 (ausserkraft) 

Fassung vom: 20.05.2020  
Gültig ab: 29.05.2020  
Gültig bis: 31.12.2020 

Fassung vom: 20.05.2020  
Gültig ab: 01.01.2021 (zukünftig) 

(1) 1Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können bei beruflicher Weiterbil-
dung durch Übernahme der Weiterbildungskosten gefördert werden, wenn  
1. 
die Weiterbildung notwendig ist, um sie bei Arbeitslosigkeit beruflich einzu-
gliedern, eine ihnen drohende Arbeitslosigkeit abzuwenden oder weil bei 
ihnen wegen fehlenden Berufsabschlusses die Notwendigkeit der Weiterbil-
dung anerkannt ist, 
2. 
die Agentur für Arbeit sie vor Beginn der Teilnahme beraten hat und 
3. 
die Maßnahme und der Träger der Maßnahme für die Förderung zugelassen 
sind. 
2Als Weiterbildung gilt die Zeit vom ersten Tag bis zum letzten Tag der Maß-
nahme mit Unterrichtsveranstaltungen, es sei denn, die Maßnahme ist vor-
zeitig beendet worden. 

(1) 1Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können bei beruflicher Weiterbil-
dung durch Übernahme der Weiterbildungskosten gefördert werden, wenn 
1. 
die Weiterbildung notwendig ist, um sie bei Arbeitslosigkeit beruflich einzu-
gliedern oder eine ihnen drohende Arbeitslosigkeit abzuwenden, 
2. 
die Agentur für Arbeit sie vor Beginn der Teilnahme beraten hat und 
3. 
die Maßnahme und der Träger der Maßnahme für die Förderung zugelassen 
sind. 
2Als Weiterbildung gilt die Zeit vom ersten Tag bis zum letzten Tag der Maß-
nahme mit Unterrichtsveranstaltungen, es sei denn, die Maßnahme ist vor-
zeitig beendet worden. 

(1) 1Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können bei beruflicher Weiterbil-
dung durch Übernahme der Weiterbildungskosten gefördert werden, wenn  
1. 
die Weiterbildung notwendig ist, um sie bei Arbeitslosigkeit beruflich einzu-
gliedern oder eine ihnen drohende Arbeitslosigkeit abzuwenden, 
2. 
die Agentur für Arbeit sie vor Beginn der Teilnahme beraten hat und 
3. 
die Maßnahme und der Träger der Maßnahme für die Förderung zugelassen 
sind. 
2Als Weiterbildung gilt die Zeit vom ersten Tag bis zum letzten Tag der Maß-
nahme mit Unterrichtsveranstaltungen, es sei denn, die Maßnahme ist vor-
zeitig beendet worden. 

(1a) Anerkannt wird die Notwendigkeit der Weiterbildung bei arbeitslosen Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch, wenn durch den Erwerb erwei-
terter beruflicher Kompetenzen die individuelle Beschäftigungsfähigkeit ver-
bessert wird und sie nach Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes 
zweckmäßig ist. 

(1a) Anerkannt wird die Notwendigkeit der Weiterbildung bei arbeitslosen Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch, wenn durch den Erwerb erwei-
terter beruflicher Kompetenzen die individuelle Beschäftigungsfähigkeit ver-
bessert wird und sie nach Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes 
zweckmäßig ist. 

(1a) Anerkannt wird die Notwendigkeit der Weiterbildung bei arbeitslosen Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch, wenn durch den Erwerb erwei-
terter beruflicher Kompetenzen die individuelle Beschäftigungsfähigkeit ver-
bessert wird und sie nach Lage und Entwicklung des Arbeitsmarktes 
zweckmäßig ist. 

(2) 1Anerkannt wird die Notwendigkeit der Weiterbildung bei Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern wegen fehlenden Berufsabschlusses, wenn sie  
1. 
über einen Berufsabschluss verfügen, jedoch auf Grund einer mehr als vier 
Jahre ausgeübten Beschäftigung in an- oder ungelernter Tätigkeit eine dem 
Berufsabschluss entsprechende Beschäftigung voraussichtlich nicht mehr aus-
üben können, oder 
2. 
nicht über einen Berufsabschluss verfügen, für den nach bundes- oder lan-
desrechtlichen Vorschriften eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jah-
ren festgelegt ist; Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne einen solchen 
Berufsabschluss, die noch nicht drei Jahre beruflich tätig gewesen sind, kön-
nen nur gefördert werden, wenn eine Berufsausbildung oder eine berufsvor-
bereitende Bildungsmaßnahme aus in ihrer Person liegenden Gründen nicht 
möglich oder nicht zumutbar ist oder die Weiterbildung in einem Engpassbe-
ruf angestrebt wird. 
2Zeiten der Arbeitslosigkeit, der Kindererziehung und der Pflege einer pflege-
bedürftigen Person mit mindestens Pflegegrad 2 stehen Zeiten einer Beschäf-
tigung nach Satz 1 Nummer 1 gleich. 
 

(2) 1Der nachträgliche Erwerb eines Berufsabschlusses durch Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer wird durch Übernahme der Weiterbildungskosten 
gefördert, wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
1. 
nicht über einen Berufsabschluss verfügen, für den nach bundes- oder lan-
desrechtlichen Vorschriften eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jah-
ren festgelegt ist, oder aufgrund einer mehr als vier Jahre ausgeübten Be-
schäftigung in an- oder ungelernter Tätigkeit eine ihrem Berufsabschluss 
entsprechende Beschäftigung voraussichtlich nicht mehr ausüben können, 
2. 
für den angestrebten Beruf geeignet sind, 
3. 
voraussichtlich erfolgreich an der Maßnahme teilnehmen werden und 
4. 
mit dem angestrebten Beruf ihre Beschäftigungschancen verbessern. 
2Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss, die noch nicht 
drei Jahre beruflich tätig gewesen sind, werden nur gefördert, wenn eine Be-
rufsausbildung oder eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme aus in ih-
rer Person liegenden Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist oder die 
Weiterbildung in einem Engpassberuf angestrebt wird.  

(2) 1Der nachträgliche Erwerb eines Berufsabschlusses durch Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer wird durch Übernahme der Weiterbildungskosten 
gefördert, wenn die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  
1. 
nicht über einen Berufsabschluss verfügen, für den nach bundes- oder lan-
desrechtlichen Vorschriften eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jah-
ren festgelegt ist, oder aufgrund einer mehr als vier Jahre ausgeübten Be-
schäftigung in an- oder ungelernter Tätigkeit eine ihrem Berufsabschluss 
entsprechende Beschäftigung voraussichtlich nicht mehr ausüben können, 
2. 
für den angestrebten Beruf geeignet sind, 
3. 
voraussichtlich erfolgreich an der Maßnahme teilnehmen werden und 
4. 
mit dem angestrebten Beruf ihre Beschäftigungschancen verbessern. 
2Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ohne Berufsabschluss, die noch nicht 
drei Jahre beruflich tätig gewesen sind, werden nur gefördert, wenn eine Be-
rufsausbildung oder eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme aus in ih-
rer Person liegenden Gründen nicht möglich oder nicht zumutbar ist oder die 
Weiterbildung in einem Engpassberuf angestrebt wird.  



2 

 

3Zeiten der Arbeitslosigkeit, der Kindererziehung und der Pflege pflegebe-
dürftiger Personen mit mindestens Pflegegrad 2 stehen Zeiten einer Beschäf-
tigung nach Satz 1 Nummer 1 gleich.  
4Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 und Satz 2 gelten entsprechend. 

3Zeiten der Arbeitslosigkeit, der Kindererziehung und der Pflege pflegebe-
dürftiger Personen mit mindestens Pflegegrad 2 stehen Zeiten einer Beschäf-
tigung nach Satz 1 Nummer 1 gleich.  
4Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 und 3 und Satz 2 gelten entsprechend. 

(3) 1Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden durch Übernahme der 
Weiterbildungskosten zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses 
oder eines gleichwertigen Schulabschlusses gefördert, wenn  
1. 
sie die Voraussetzungen für die Förderung der beruflichen Weiterbildung 
nach Absatz 1 erfüllen und 
2. 
zu erwarten ist, dass sie an der Maßnahme erfolgreich teilnehmen werden. 
2Absatz 2 Satz 1 Nummer 2 zweiter Halbsatz gilt entsprechend.  
3Die Leistung wird nur erbracht, soweit sie nicht für den gleichen Zweck 
durch Dritte erbracht wird.  
4Die Agentur für Arbeit hat darauf hinzuwirken, dass sich die für die allge-
meine Schulbildung zuständigen Länder an den Kosten der Maßnahme betei-
ligen.  
5Leistungen Dritter zur Aufstockung der Leistung bleiben anrechnungsfrei. 

(3) 1Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden durch Übernahme der 
Weiterbildungskosten zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses 
oder eines gleichwertigen Schulabschlusses gefördert, wenn  
1. 
sie die Voraussetzungen für die Förderung der beruflichen Weiterbildung 
nach Absatz 1 erfüllen und 
2. 
zu erwarten ist, dass sie an der Maßnahme erfolgreich teilnehmen werden. 
2Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.  
3Die Leistung wird nur erbracht, soweit sie nicht für den gleichen Zweck 
durch Dritte erbracht wird.  
4Die Agentur für Arbeit hat darauf hinzuwirken, dass sich die für die allge-
meine Schulbildung zuständigen Länder an den Kosten der Maßnahme betei-
ligen.  
5Leistungen Dritter zur Aufstockung der Leistung bleiben anrechnungsfrei. 

(3) 1Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden durch Übernahme der 
Weiterbildungskosten zum nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses 
oder eines gleichwertigen Schulabschlusses gefördert, wenn  
1. 
sie die Voraussetzungen für die Förderung der beruflichen Weiterbildung 
nach Absatz 1 erfüllen und 
2. 
zu erwarten ist, dass sie an der Maßnahme erfolgreich teilnehmen werden. 
2Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend.  
3Die Leistung wird nur erbracht, soweit sie nicht für den gleichen Zweck 
durch Dritte erbracht wird.  
4Die Agentur für Arbeit hat darauf hinzuwirken, dass sich die für die allge-
meine Schulbildung zuständigen Länder an den Kosten der Maßnahme betei-
ligen.  
5Leistungen Dritter zur Aufstockung der Leistung bleiben anrechnungsfrei. 

(3a) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können zum Erwerb von Grund-
kompetenzen durch Übernahme der Weiterbildungskosten gefördert wer-
den, wenn  
1. 
die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen für die Förderung der beruflichen 
Weiterbildung erfüllt sind, 
2. 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht über ausreichende Grund-
kompetenzen verfügen, um erfolgreich an einer beruflichen Weiterbildung 
teilzunehmen, die zu einem Abschluss in einem Ausbildungsberuf führt, für 
den nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften eine Ausbildungsdauer 
von mindestens zwei Jahren festgelegt ist, und 
3. 
nach einer Teilnahme an der Maßnahme zum Erwerb von Grundkompeten-
zen der erfolgreiche Abschluss einer beruflichen Weiterbildung nach Nummer 
2 erwartet werden kann. 

(3a) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können zum Erwerb von Grund-
kompetenzen durch Übernahme der Weiterbildungskosten gefördert wer-
den, wenn  
1. 
die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen für die Förderung der beruflichen 
Weiterbildung erfüllt sind, 
2. 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht über ausreichende Grund-
kompetenzen verfügen, um erfolgreich an einer beruflichen Weiterbildung 
teilzunehmen, die zu einem Abschluss in einem Ausbildungsberuf führt, für 
den nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften eine Ausbildungsdauer 
von mindestens zwei Jahren festgelegt ist, und 
3. 
nach einer Teilnahme an der Maßnahme zum Erwerb von Grundkompeten-
zen der erfolgreiche Abschluss einer beruflichen Weiterbildung nach Nummer 
2 erwartet werden kann. 

(3a) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können zum Erwerb von Grund-
kompetenzen durch Übernahme der Weiterbildungskosten gefördert wer-
den, wenn  
1. 
die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen für die Förderung der beruflichen 
Weiterbildung erfüllt sind, 
2. 
die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer nicht über ausreichende Grund-
kompetenzen verfügen, um erfolgreich an einer beruflichen Weiterbildung 
teilzunehmen, die zu einem Abschluss in einem Ausbildungsberuf führt, für 
den nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften eine Ausbildungsdauer 
von mindestens zwei Jahren festgelegt ist, und 
3. 
nach einer Teilnahme an der Maßnahme zum Erwerb von Grundkompeten-
zen der erfolgreiche Abschluss einer beruflichen Weiterbildung nach Nummer 
2 erwartet werden kann. 

(4) 1Der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer wird das Vorliegen der Vo-
raussetzungen für eine Förderung bescheinigt (Bildungsgutschein).  
2Der Bildungsgutschein kann zeitlich befristet sowie regional und auf be-
stimmte Bildungsziele beschränkt werden.  
3Der von der Arbeitnehmerin oder vom Arbeitnehmer ausgewählte Träger 
hat der Agentur für Arbeit den Bildungsgutschein vor Beginn der Maßnahme 
vorzulegen.  
4Die Agentur für Arbeit kann auf die Ausstellung eines Bildungsgutscheins bei 
beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verzichten, wenn der 
Arbeitgeber und die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer damit einver-
standen sind. 

(4) 1Der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer wird das Vorliegen der Vo-
raussetzungen für eine Förderung bescheinigt (Bildungsgutschein).  
2Der Bildungsgutschein kann zeitlich befristet sowie regional und auf be-
stimmte Bildungsziele beschränkt werden.  
3Der von der Arbeitnehmerin oder vom Arbeitnehmer ausgewählte Träger 
hat der Agentur für Arbeit den Bildungsgutschein vor Beginn der Maßnahme 
vorzulegen.  
4Die Agentur für Arbeit kann auf die Ausstellung eines Bildungsgutscheins bei 
beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verzichten, wenn der 
Arbeitgeber und die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer damit einver-
standen sind. 

(4) 1Der Arbeitnehmerin oder dem Arbeitnehmer wird das Vorliegen der Vo-
raussetzungen für eine Förderung bescheinigt (Bildungsgutschein).  
2Der Bildungsgutschein kann zeitlich befristet sowie regional und auf be-
stimmte Bildungsziele beschränkt werden.  
3Der von der Arbeitnehmerin oder vom Arbeitnehmer ausgewählte Träger 
hat der Agentur für Arbeit den Bildungsgutschein vor Beginn der Maßnahme 
vorzulegen.  
4Die Agentur für Arbeit kann auf die Ausstellung eines Bildungsgutscheins bei 
beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verzichten, wenn  
1. 
der Arbeitgeber und die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer damit ein-
verstanden sind oder 
2. 
die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer oder die Betriebsvertretung das 
Einverständnis zu der Qualifizierung nach § 82 Absatz 6 Satz 1 Nummer 2 er-
klärt haben. 

(5) (weggefallen) (5) (weggefallen) (5) (weggefallen) 
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§ 82 Förderung beschäftigter Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
 

Fassung vom: 18.12.2018  
Gültig ab: 01.01.2019  
Gültig bis: 28.05.2020 (ausserkraft) 

Fassung vom: 20.05.2020  
Gültig ab: 29.05.2020  
Gültig bis: 30.09.2020 

Fassung vom: 20.05.2020  
Gültig ab: 01.10.2020 (zukünftig) 
Gültig bis: 31.12.2020 

Fassung vom: 20.05.2020  
Gültig ab: 01.01.2021 (zukünftig) 

(1) 1Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können ab-
weichend von § 81 bei beruflicher Weiterbildung im Rah-
men eines bestehenden Arbeitsverhältnisses durch volle 
oder teilweise Übernahme der Weiterbildungskosten ge-
fördert werden, wenn  

1. 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt wer-
den, die über ausschließlich arbeitsplatzbezogene kurz-
fristige Anpassungsfortbildungen hinausgehen, 

2. 

der Erwerb des Berufsabschlusses, für den nach bundes- 
oder landesrechtlichen Vorschriften eine Ausbildungs-
dauer von mindestens zwei Jahren festgelegt ist, in der 
Regel mindestens vier Jahre zurückliegt, 

3. 

die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer in den letzten 
vier Jahren vor Antragsstellung nicht an einer nach dieser 
Vorschrift geförderten beruflichen Weiterbildung teilge-
nommen hat, 

4. 

die Maßnahme außerhalb des Betriebes oder von einem 
zugelassenen Träger im Betrieb, dem sie angehören, 
durchgeführt wird und mehr als 160 Stunden dauert und 

5. 

die Maßnahme und der Träger der Maßnahme für die 
Förderung zugelassen sind. 

2Die Förderung soll darauf gerichtet sein, Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern, die berufliche Tätigkeiten 
ausüben, die durch Technologien ersetzt werden können 
oder in sonstiger Weise vom Strukturwandel betroffen 
sind, eine Anpassung und Fortentwicklung ihrer berufli-
chen Kompetenzen zu ermöglichen, um den genannten 
Herausforderungen besser begegnen zu können.  

3Gleiches gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
die eine Weiterbildung in einem Engpassberuf anstreben.  

4Die Sätze 2 und 3 gelten nicht, wenn die Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer einem Betrieb mit weniger als 
250 Beschäftigten angehören und soweit sie nach dem 

(1) 1Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können ab-
weichend von § 81 bei beruflicher Weiterbildung im Rah-
men eines bestehenden Arbeitsverhältnisses durch volle 
oder teilweise Übernahme der Weiterbildungskosten ge-
fördert werden, wenn  

1. 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt wer-
den, die über ausschließlich arbeitsplatzbezogene kurz-
fristige Anpassungsfortbildungen hinausgehen, 

2. 

der Erwerb des Berufsabschlusses, für den nach bundes- 
oder landesrechtlichen Vorschriften eine Ausbildungs-
dauer von mindestens zwei Jahren festgelegt ist, in der 
Regel mindestens vier Jahre zurückliegt, 

3. 

die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer in den letzten 
vier Jahren vor Antragsstellung nicht an einer nach dieser 
Vorschrift geförderten beruflichen Weiterbildung teilge-
nommen hat, 

4. 

die Maßnahme außerhalb des Betriebes oder von einem 
zugelassenen Träger im Betrieb, dem sie angehören, 
durchgeführt wird und mehr als 120 Stunden dauert und 

5. 

die Maßnahme und der Träger der Maßnahme für die 
Förderung zugelassen sind. 

2Die Förderung soll darauf gerichtet sein, Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern, die berufliche Tätigkeiten 
ausüben, die durch Technologien ersetzt werden können 
oder in sonstiger Weise vom Strukturwandel betroffen 
sind, eine Anpassung und Fortentwicklung ihrer berufli-
chen Kompetenzen zu ermöglichen, um den genannten 
Herausforderungen besser begegnen zu können.  

3Gleiches gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
die eine Weiterbildung in einem Engpassberuf anstreben.  

4Die Sätze 2 und 3 gelten nicht, wenn die Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer einem Betrieb mit weniger als 
250 Beschäftigten angehören und soweit sie nach dem 

(1) 1Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können ab-
weichend von § 81 bei beruflicher Weiterbildung im Rah-
men eines bestehenden Arbeitsverhältnisses durch volle 
oder teilweise Übernahme der Weiterbildungskosten ge-
fördert werden, wenn  

1. 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt wer-
den, die über ausschließlich arbeitsplatzbezogene kurz-
fristige Anpassungsfortbildungen hinausgehen, 

2. 

der Erwerb des Berufsabschlusses, für den nach bundes- 
oder landesrechtlichen Vorschriften eine Ausbildungs-
dauer von mindestens zwei Jahren festgelegt ist, in der 
Regel mindestens vier Jahre zurückliegt, 

3. 

die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer in den letzten 
vier Jahren vor Antragsstellung nicht an einer nach dieser 
Vorschrift geförderten beruflichen Weiterbildung teilge-
nommen hat, 

4. 

die Maßnahme außerhalb des Betriebes oder von einem 
zugelassenen Träger im Betrieb, dem sie angehören, 
durchgeführt wird und mehr als 120 Stunden dauert und 

5. 

die Maßnahme und der Träger der Maßnahme für die 
Förderung zugelassen sind. 

2Die Förderung soll darauf gerichtet sein, Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern, die berufliche Tätigkeiten 
ausüben, die durch Technologien ersetzt werden können 
oder in sonstiger Weise vom Strukturwandel betroffen 
sind, eine Anpassung und Fortentwicklung ihrer berufli-
chen Kompetenzen zu ermöglichen, um den genannten 
Herausforderungen besser begegnen zu können.  

3Gleiches gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
die eine Weiterbildung in einem Engpassberuf anstreben.  

4Die Sätze 2 und 3 gelten nicht, wenn die Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer einem Betrieb mit weniger als 
250 Beschäftigten angehören und soweit sie nach dem 

(1) 1Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können ab-
weichend von § 81 bei beruflicher Weiterbildung im Rah-
men eines bestehenden Arbeitsverhältnisses durch volle 
oder teilweise Übernahme der Weiterbildungskosten ge-
fördert werden, wenn  

1. 

Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten vermittelt wer-
den, die über ausschließlich arbeitsplatzbezogene kurz-
fristige Anpassungsfortbildungen hinausgehen, 

2. 

der Erwerb des Berufsabschlusses, für den nach bundes- 
oder landesrechtlichen Vorschriften eine Ausbildungs-
dauer von mindestens zwei Jahren festgelegt ist, in der 
Regel mindestens vier Jahre zurückliegt, 

3. 

die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer in den letzten 
vier Jahren vor Antragsstellung nicht an einer nach dieser 
Vorschrift geförderten beruflichen Weiterbildung teilge-
nommen hat, 

4. 

die Maßnahme außerhalb des Betriebes oder von einem 
zugelassenen Träger im Betrieb, dem sie angehören, 
durchgeführt wird und mehr als 120 Stunden dauert und 

5. 

die Maßnahme und der Träger der Maßnahme für die 
Förderung zugelassen sind. 

2Die Förderung soll darauf gerichtet sein, Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern, die berufliche Tätigkeiten 
ausüben, die durch Technologien ersetzt werden können 
oder in sonstiger Weise vom Strukturwandel betroffen 
sind, eine Anpassung und Fortentwicklung ihrer berufli-
chen Kompetenzen zu ermöglichen, um den genannten 
Herausforderungen besser begegnen zu können.  

3Gleiches gilt für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
die eine Weiterbildung in einem Engpassberuf anstreben.  

4Die Sätze 2 und 3 gelten nicht, wenn die Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer einem Betrieb mit weniger als 
250 Beschäftigten angehören und soweit sie nach dem 
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31. Dezember 2020 mit der Teilnahme beginnen, das 45. 
Lebensjahr vollendet haben oder schwerbehindert im 
Sinne des § 2 Absatz 2 des Neunten Buches sind.  

5Ausgeschlossen von der Förderung ist die Teilnahme an 
Maßnahmen, zu deren Durchführung der Arbeitgeber auf 
Grund bundes- oder landesrechtlicher Regelungen ver-
pflichtet ist. 

31. Dezember 2020 mit der Teilnahme beginnen, das 45. 
Lebensjahr vollendet haben oder schwerbehindert im 
Sinne des § 2 Absatz 2 des Neunten Buches sind.  

5Ausgeschlossen von der Förderung ist die Teilnahme an 
Maßnahmen, zu deren Durchführung der Arbeitgeber auf 
Grund bundes- oder landesrechtlicher Regelungen ver-
pflichtet ist. 

31. Dezember 2020 mit der Teilnahme beginnen, das 45. 
Lebensjahr vollendet haben oder schwerbehindert im 
Sinne des § 2 Absatz 2 des Neunten Buches sind.  

5Ausgeschlossen von der Förderung ist die Teilnahme an 
Maßnahmen, zu deren Durchführung der Arbeitgeber auf 
Grund bundes- oder landesrechtlicher Regelungen ver-
pflichtet ist. 

31. Dezember 2020 mit der Teilnahme beginnen, das 45. 
Lebensjahr vollendet haben oder schwerbehindert im 
Sinne des § 2 Absatz 2 des Neunten Buches sind.  

5Ausgeschlossen von der Förderung ist die Teilnahme an 
Maßnahmen, zu deren Durchführung der Arbeitgeber auf 
Grund bundes- oder landesrechtlicher Regelungen ver-
pflichtet ist. 

(2) 1Nach Absatz 1 soll nur gefördert werden, wenn sich 
der Arbeitgeber in angemessenem Umfang an den Lehr-
gangskosten beteiligt.  

2Angemessen ist die Beteiligung, wenn der Betrieb, dem 
die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer angehört,  

1. 

mindestens zehn und weniger als 250 Beschäftigte hat 
und der Arbeitgeber mindestens 50 Prozent, 

2. 

250 Beschäftigte und weniger als 2 500 Beschäftigte hat 
und der Arbeitgeber mindestens 75 Prozent, 

3. 

2 500 Beschäftigte oder mehr hat und der Arbeitgeber 
mindestens 85 Prozent, bei Vorliegen einer Betriebsver-
einbarung über die berufliche Weiterbildung oder eines 
Tarifvertrages, der betriebsbezogen berufliche Weiterbil-
dung vorsieht, mindestens 80 Prozent 

der Lehrgangskosten trägt.  

3Abweichend von Satz 1 soll in Betrieben mit weniger als 
zehn Beschäftigten von einer Kostenbeteiligung des Ar-
beitgebers abgesehen werden.  

4Bei Betrieben mit weniger als 250 Beschäftigten kann 
von einer Kostenbeteiligung des Arbeitgebers abgesehen 
werden, wenn die Arbeitnehmerin oder der Arbeitneh-
mer  

1. 

bei Beginn der Teilnahme das 45. Lebensjahr vollendet 
hat oder 

2. 

schwerbehindert im Sinne des § 2 Absatz 2 des Neunten 
Buches ist. 

(2) 1Nach Absatz 1 soll nur gefördert werden, wenn sich 
der Arbeitgeber in angemessenem Umfang an den Lehr-
gangskosten beteiligt.  

2Angemessen ist die Beteiligung, wenn der Betrieb, dem 
die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer angehört,  

1. 

mindestens zehn und weniger als 250 Beschäftigte hat 
und der Arbeitgeber mindestens 50 Prozent, 

2. 

250 Beschäftigte und weniger als 2 500 Beschäftigte hat 
und der Arbeitgeber mindestens 75 Prozent, 

3. 

2 500 Beschäftigte oder mehr hat und der Arbeitgeber 
mindestens 85 Prozent, bei Vorliegen einer Betriebsver-
einbarung über die berufliche Weiterbildung oder eines 
Tarifvertrages, der betriebsbezogen berufliche Weiterbil-
dung vorsieht, mindestens 80 Prozent 

der Lehrgangskosten trägt.  

3Abweichend von Satz 1 soll in Betrieben mit weniger als 
zehn Beschäftigten von einer Kostenbeteiligung des Ar-
beitgebers abgesehen werden.  

4Bei Betrieben mit weniger als 250 Beschäftigten kann 
von einer Kostenbeteiligung des Arbeitgebers abgesehen 
werden, wenn die Arbeitnehmerin oder der Arbeitneh-
mer  

1. 

bei Beginn der Teilnahme das 45. Lebensjahr vollendet 
hat oder 

2. 

schwerbehindert im Sinne des § 2 Absatz 2 des Neunten 
Buches ist. 

(2) 1Nach Absatz 1 soll nur gefördert werden, wenn sich 
der Arbeitgeber in angemessenem Umfang an den Lehr-
gangskosten beteiligt.  

2Angemessen ist die Beteiligung, wenn der Betrieb, dem 
die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer angehört,  

1. 

mindestens zehn und weniger als 250 Beschäftigte hat 
und der Arbeitgeber mindestens 50 Prozent, 

2. 

250 Beschäftigte und weniger als 2 500 Beschäftigte hat 
und der Arbeitgeber mindestens 75 Prozent, 

3. 

2 500 Beschäftigte oder mehr hat und der Arbeitgeber 
mindestens 85 Prozent 

der Lehrgangskosten trägt.  

3Abweichend von Satz 1 soll in Betrieben mit weniger als 
zehn Beschäftigten von einer Kostenbeteiligung des Ar-
beitgebers abgesehen werden.  

4Bei Betrieben mit weniger als 250 Beschäftigten kann 
von einer Kostenbeteiligung des Arbeitgebers abgesehen 
werden, wenn die Arbeitnehmerin oder der Arbeitneh-
mer  

1. 

bei Beginn der Teilnahme das 45. Lebensjahr vollendet 
hat oder 

2. 

schwerbehindert im Sinne des § 2 Absatz 2 des Neunten 
Buches ist. 

(2) 1Nach Absatz 1 soll nur gefördert werden, wenn sich 
der Arbeitgeber in angemessenem Umfang an den Lehr-
gangskosten beteiligt.  

2Angemessen ist die Beteiligung, wenn der Betrieb, dem 
die Arbeitnehmerin oder der Arbeitnehmer angehört,  

1. 

mindestens zehn und weniger als 250 Beschäftigte hat 
und der Arbeitgeber mindestens 50 Prozent, 

2. 

250 Beschäftigte und weniger als 2 500 Beschäftigte hat 
und der Arbeitgeber mindestens 75 Prozent, 

3. 

2 500 Beschäftigte oder mehr hat und der Arbeitgeber 
mindestens 85 Prozent 

der Lehrgangskosten trägt.  

3Abweichend von Satz 1 soll in Betrieben mit weniger als 
zehn Beschäftigten von einer Kostenbeteiligung des Ar-
beitgebers abgesehen werden.  

4Bei Betrieben mit weniger als 250 Beschäftigten kann 
von einer Kostenbeteiligung des Arbeitgebers abgesehen 
werden, wenn die Arbeitnehmerin oder der Arbeitneh-
mer  

1. 

bei Beginn der Teilnahme das 45. Lebensjahr vollendet 
hat oder 

2. 

schwerbehindert im Sinne des § 2 Absatz 2 des Neunten 
Buches ist. 

(3) 1Für die berufliche Weiterbildung von Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern können Arbeitgeber durch Zu-
schüsse zum Arbeitsentgelt gefördert werden, soweit die 
Weiterbildung im Rahmen eines bestehenden Arbeitsver-
hältnisses durchgeführt wird.  

(3) 1Für die berufliche Weiterbildung von Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern können Arbeitgeber durch Zu-
schüsse zum Arbeitsentgelt gefördert werden, soweit die 
Weiterbildung im Rahmen eines bestehenden Arbeitsver-
hältnisses durchgeführt wird.  

(3) 1Für die berufliche Weiterbildung von Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern können Arbeitgeber durch Zu-
schüsse zum Arbeitsentgelt gefördert werden, soweit die 
Weiterbildung im Rahmen eines bestehenden Arbeitsver-
hältnisses durchgeführt wird.  

(3) 1Für die berufliche Weiterbildung von Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmern können Arbeitgeber durch Zu-
schüsse zum Arbeitsentgelt gefördert werden, soweit die 
Weiterbildung im Rahmen eines bestehenden Arbeitsver-
hältnisses durchgeführt wird.  
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2Die Zuschüsse können für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, bei denen die Voraussetzungen für eine Wei-
terbildungsförderung wegen eines fehlenden Berufsab-
schlusses nach § 81 Absatz 2 erfüllt sind, bis zur Höhe des 
Betrags erbracht werden, der sich als anteiliges Arbeits-
entgelt für weiterbildungsbedingte Zeiten ohne Arbeits-
leistung errechnet.  

3Dieses umfasst auch den darauf entfallenden pauschalen 
Arbeitgeberanteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag.  

4Im Übrigen können bei Vorliegen der Voraussetzungen 
nach Absatz 1 Zuschüsse für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer in Betrieben mit  

1. 

weniger als zehn Beschäftigten in Höhe von bis zu 75 Pro-
zent, 

2. 

mindestens zehn und weniger als 250 Beschäftigten in 
Höhe von bis zu 50 Prozent, 

3. 

250 Beschäftigten oder mehr in Höhe von bis zu 25 Pro-
zent 

des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts nach den 
Sätzen 2 und 3 erbracht werden. 

2Die Zuschüsse können für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, bei denen die Voraussetzungen für eine Wei-
terbildungsförderung wegen eines fehlenden Berufsab-
schlusses nach § 81 Absatz 2 erfüllt sind, bis zur Höhe des 
Betrags erbracht werden, der sich als anteiliges Arbeits-
entgelt für weiterbildungsbedingte Zeiten ohne Arbeits-
leistung errechnet.  

3Dieses umfasst auch den darauf entfallenden pauschalen 
Arbeitgeberanteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag.  

4Im Übrigen können bei Vorliegen der Voraussetzungen 
nach Absatz 1 Zuschüsse für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer in Betrieben mit  

1. 

weniger als zehn Beschäftigten in Höhe von bis zu 75 Pro-
zent, 

2. 

mindestens zehn und weniger als 250 Beschäftigten in 
Höhe von bis zu 50 Prozent, 

3. 

250 Beschäftigten oder mehr in Höhe von bis zu 25 Pro-
zent 

des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts nach den 
Sätzen 2 und 3 erbracht werden. 

2Die Zuschüsse können für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, bei denen die Voraussetzungen für eine Wei-
terbildungsförderung wegen eines fehlenden Berufsab-
schlusses nach § 81 Absatz 2 erfüllt sind, bis zur Höhe des 
Betrags erbracht werden, der sich als anteiliges Arbeits-
entgelt für weiterbildungsbedingte Zeiten ohne Arbeits-
leistung errechnet.  

3Dieses umfasst auch den darauf entfallenden pauschalen 
Arbeitgeberanteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag.  

4Im Übrigen können bei Vorliegen der Voraussetzungen 
nach Absatz 1 Zuschüsse für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer in Betrieben mit  

1. 

weniger als zehn Beschäftigten in Höhe von bis zu 75 Pro-
zent, 

2. 

mindestens zehn und weniger als 250 Beschäftigten in 
Höhe von bis zu 50 Prozent, 

3. 

250 Beschäftigten oder mehr in Höhe von bis zu 25 Pro-
zent 

des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts nach den 
Sätzen 2 und 3 erbracht werden. 

2Die Zuschüsse können für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer, bei denen die Voraussetzungen für eine Wei-
terbildungsförderung wegen eines fehlenden Berufsab-
schlusses nach § 81 Absatz 2 erfüllt sind, bis zur Höhe des 
Betrags erbracht werden, der sich als anteiliges Arbeits-
entgelt für weiterbildungsbedingte Zeiten ohne Arbeits-
leistung errechnet.  

3Dieses umfasst auch den darauf entfallenden pauschalen 
Arbeitgeberanteil am Gesamtsozialversicherungsbeitrag.  

4Im Übrigen können bei Vorliegen der Voraussetzungen 
nach Absatz 1 Zuschüsse für Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer in Betrieben mit  

1. 

weniger als zehn Beschäftigten in Höhe von bis zu 75 Pro-
zent, 

2. 

mindestens zehn und weniger als 250 Beschäftigten in 
Höhe von bis zu 50 Prozent, 

3. 

250 Beschäftigten oder mehr in Höhe von bis zu 25 Pro-
zent 

des berücksichtigungsfähigen Arbeitsentgelts nach den 
Sätzen 2 und 3 erbracht werden. 

(4) 1§ 81 Absatz 4 findet Anwendung.  

2Der Bildungsgutschein kann in Förderhöhe und Förder-
umfang beschränkt werden.  

3Bei der Feststellung der Zahl der Beschäftigten sind Teil-
zeitbeschäftigte mit einer regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit von nicht mehr als zehn Stunden mit 0,25, von 
nicht mehr als 20 Stunden mit 0,50 und von nicht mehr 
als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen. 

(4) 1§ 81 Absatz 4 findet Anwendung.  

2Der Bildungsgutschein kann in Förderhöhe und Förder-
umfang beschränkt werden.  

3Bei der Feststellung der Zahl der Beschäftigten sind Teil-
zeitbeschäftigte mit einer regelmäßigen wöchentlichen 
Arbeitszeit von nicht mehr als zehn Stunden mit 0,25, von 
nicht mehr als 20 Stunden mit 0,50 und von nicht mehr 
als 30 Stunden mit 0,75 zu berücksichtigen. 

(4) 1Bei Vorliegen einer Betriebsvereinbarung über die 
berufliche Weiterbildung oder eines Tarifvertrages, der 
betriebsbezogen berufliche Weiterbildung vorsieht, ver-
ringert sich die Mindestbeteiligung des Arbeitgebers an 
den Lehrgangskosten nach Absatz 2 unabhängig von der 
Betriebsgröße um fünf Prozentpunkte.  

2Die Zuschüsse zum Arbeitsentgelt nach Absatz 3 Satz 4 
können bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 
um fünf Prozentpunkte erhöht werden. 

(4) 1Bei Vorliegen einer Betriebsvereinbarung über die 
berufliche Weiterbildung oder eines Tarifvertrages, der 
betriebsbezogen berufliche Weiterbildung vorsieht, ver-
ringert sich die Mindestbeteiligung des Arbeitgebers an 
den Lehrgangskosten nach Absatz 2 unabhängig von der 
Betriebsgröße um fünf Prozentpunkte.  

2Die Zuschüsse zum Arbeitsentgelt nach Absatz 3 Satz 4 
können bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 
um fünf Prozentpunkte erhöht werden. 

(5) Bei der Ausübung des Ermessens hat die Agentur für 
Arbeit die unterschiedlichen Betriebsgrößen angemessen 
zu berücksichtigen. 

(5) Bei der Ausübung des Ermessens hat die Agentur für 
Arbeit die unterschiedlichen Betriebsgrößen angemessen 
zu berücksichtigen. 

(5) 1Die Beteiligung des Arbeitgebers an den Lehrgangs-
kosten nach Absatz 2 verringert sich um jeweils 10 Pro-
zentpunkte, wenn die beruflichen Kompetenzen von min-
destens 20 Prozent, im Fall des Absatzes 2 Satz 2 Nummer 
1 10 Prozent, der Beschäftigten eines Betriebes den be-
trieblichen Anforderungen voraussichtlich nicht oder teil-
weise nicht mehr entsprechen.  

2Die Zuschüsse zum Arbeitsentgelt nach Absatz 3 Satz 4 
können bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 
um 10 Prozentpunkte erhöht werden. 

(5) 1Die Beteiligung des Arbeitgebers an den Lehrgangs-
kosten nach Absatz 2 verringert sich um jeweils 10 Pro-
zentpunkte, wenn die beruflichen Kompetenzen von min-
destens 20 Prozent, im Fall des Absatzes 2 Satz 2 Nummer 
1 10 Prozent, der Beschäftigten eines Betriebes den be-
trieblichen Anforderungen voraussichtlich nicht oder teil-
weise nicht mehr entsprechen.  

2Die Zuschüsse zum Arbeitsentgelt nach Absatz 3 Satz 4 
können bei Vorliegen der Voraussetzungen nach Satz 1 
um 10 Prozentpunkte erhöht werden. 

  (6) 1§ 81 Absatz 4 findet Anwendung.  

2Der Bildungsgutschein kann in Förderhöhe und Förder-
umfang beschränkt werden.  

(6) 1Der Antrag auf Förderung nach Absatz 1 kann auch 
vom Arbeitgeber gestellt und die Förderleistungen an die-
sen erbracht werden, wenn  
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3Bei der Feststellung der Zahl der Beschäftigten sind zu 
berücksichtigen, 1. 

Teilzeitbeschäftigte mit einer regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit von a) 

nicht mehr als zehn Stunden mit 0,25, 

b) 

nicht mehr als 20 Stunden mit 0,50 und 

c) 

nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 und 

2. 

im Rahmen der Bestimmung der Betriebsgröße nach den 
Absätzen 1 bis 3 sämtliche Beschäftigte des Unterneh-
mens, dem der Betrieb angehört, und, falls das Unterneh-
men einem Konzern angehört, die Zahl der Beschäftigten 
des Konzerns. 

1. 

der Antrag mehrere Arbeitnehmerinnen oder Arbeitneh-
mer betrifft, bei denen Vergleichbarkeit hinsichtlich Quali-
fikation, Bildungsziel oder Weiterbildungsbedarf besteht, 
und 

2. 

diese Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer oder die Be-
triebsvertretung ihr Einverständnis hierzu erklärt haben. 

2Bei der Ermessensentscheidung über die Höhe der För-
derleistungen nach den Absätzen 1 bis 5 kann die Agentur 
für Arbeit die individuellen und betrieblichen Belange 
pauschalierend für alle betroffenen Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer einheitlich und maßnahmebezogen be-
rücksichtigen und die Leistungen als Gesamtleistung be-
willigen.  

3Der Arbeitgeber hat der Agentur für Arbeit die Weiterlei-
tung der Leistungen für Kosten, die den Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern sowie dem Träger der Maß-
nahme unmittelbar entstehen, spätestens drei Monate 
nach Ende der Maßnahme nachzuweisen.  

4§ 83 Absatz 2 bleibt unberührt. 

  (7) Bei der Ausübung des Ermessens hat die Agentur für 
Arbeit die unterschiedlichen Betriebsgrößen angemessen 
zu berücksichtigen. 

(7) 1§ 81 Absatz 4 findet Anwendung.  

2Der Bildungsgutschein kann in Förderhöhe und Förder-
umfang beschränkt werden. 3Bei der Feststellung der 
Zahl der Beschäftigten sind zu berücksichtigen,  

1. 

Teilzeitbeschäftigte mit einer regelmäßigen wöchentli-
chen Arbeitszeit von  

a)  nicht mehr als zehn Stunden mit 0,25, 

b)  nicht mehr als 20 Stunden mit 0,50 und 

c)  nicht mehr als 30 Stunden mit 0,75 und 

2. 

im Rahmen der Bestimmung der Betriebsgröße nach den 
Absätzen 1 bis 3 sämtliche Beschäftigte des Unterneh-
mens, dem der Betrieb angehört, und, falls das Unterneh-
men einem Konzern angehört, die Zahl der Beschäftigten 
des Konzerns. 

   (8) Bei der Ausübung des Ermessens hat die Agentur für 
Arbeit die unterschiedlichen Betriebsgrößen angemessen 
zu berücksichtigen. 
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§ 131a Sonderregelungen zur beruflichen Weiterbildung 

 

Fassung vom: 18.12.2018  
Gültig ab: 01.01.2019  
Gültig bis: 28.05.2020 (ausserkraft) 

Fassung vom: 20.05.2020  
Gültig ab: 29.05.2020 

(1) (weggefallen) (1) (weggefallen) 

(2) 1Abweichend von § 81 Absatz 4 kann die Agentur für Arbeit unter Anwendung des Vergaberechts Träger mit der 
Durchführung von folgenden Maßnahmen beauftragen, wenn die Maßnahmen vor Ablauf des 31. Dezember 2020 
beginnen:  

1. 

Maßnahmen, die zum Erwerb von Grundkompetenzen nach § 81 Absatz 3a führen, 

2. 

Maßnahmen, die zum Erwerb von Grundkompetenzen nach § 81 Absatz 3a und zum Erwerb eines Abschlusses in ei-
nem Ausbildungsberuf führen, für den nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften eine Ausbildungsdauer von 
mindestens zwei Jahren festgelegt ist, oder 

3. 

Maßnahmen, die eine Weiterbildung in einem Betrieb, die auf den Erwerb eines Berufsabschlusses im Sinne des § 81 
Absatz 2 Nummer 2 erster Halbsatz gerichtet ist, begleitend unterstützen. 

2Für Maßnahmen nach Nummer 2 gilt § 180 Absatz 4 entsprechend. 3§ 176 Absatz 2 Satz 2 findet keine Anwendung. 

(2) 1Abweichend von § 81 Absatz 4 kann die Agentur für Arbeit unter Anwendung des Vergaberechts Träger mit der 
Durchführung von folgenden Maßnahmen beauftragen, wenn die Maßnahmen vor Ablauf des 31. Dezember 2023 
beginnen:  

1. 

Maßnahmen, die zum Erwerb von Grundkompetenzen nach § 81 Absatz 3a führen, 

2. 

Maßnahmen, die zum Erwerb von Grundkompetenzen nach § 81 Absatz 3a und zum Erwerb eines Abschlusses in ei-
nem Ausbildungsberuf führen, für den nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften eine Ausbildungsdauer von 
mindestens zwei Jahren festgelegt ist, oder 

3. 

Maßnahmen, die eine Weiterbildung in einem Betrieb, die auf den Erwerb eines Berufsabschlusses im Sinne des § 81 
Absatz 2 Nummer 1 gerichtet ist, begleitend unterstützen. 

2Für Maßnahmen nach Nummer 2 gilt § 180 Absatz 4 entsprechend. 3§ 176 Absatz 2 Satz 2 findet keine Anwendung. 

(3) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die an einer nach § 81 geförderten beruflichen Weiterbildung teilnehmen, 
die zu einem Abschluss in einem Ausbildungsberuf führt, für den nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften 
eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren festgelegt ist, erhalten folgende Prämien, wenn die Maßnahme 
vor Ablauf des 31. Dezember 2020 beginnt:  

1. 

nach Bestehen einer in diesen Vorschriften geregelten Zwischenprüfung eine Prämie von 1 000 Euro und 

2. 

nach Bestehen der Abschlussprüfung eine Prämie von 1 500 Euro. 

(3) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die an einer nach § 81 geförderten beruflichen Weiterbildung teilnehmen, 
die zu einem Abschluss in einem Ausbildungsberuf führt, für den nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften 
eine Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren festgelegt ist, erhalten folgende Prämien, wenn die Maßnahme 
vor Ablauf des 31. Dezember 2023 beginnt:  

1. 

nach Bestehen einer in diesen Vorschriften geregelten Zwischenprüfung eine Prämie von 1 000 Euro und 

2. 

nach Bestehen der Abschlussprüfung eine Prämie von 1 500 Euro. 

 


